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Zl.21.892/1o-6-1/71. 

3. Juni '~[7J 

XII. GesetzgebuH8sFfIill'i,ule 

B 0 r ich t 

dgr Bundesregierung an den Nationalrat und 
an den Bundesrat 

Der Nat'j.ol'lalrathat in seiner Sitzung am 1..12.1970 

anläßlich der,Verabschiedung der ersten Novelle zum B-PVG. 

eine Entschließung CE 13-NR/70) mit folgendem Wortlaut 

gefaßt: ' 

ilDie Bundesregierung wird aufgefordert ~ dem National-
"-

rat GO rasch wie möglich die RegierungsvorJ,nge ei'ner 

"Novelle zum B-pvd. vorzulegen, mit der eine weitere Be-

',l116S8ungsgrundlage im B-PVGo in Anlehnung an die Be-

stimmungen des § 239 ÄSVG. eingeführt wird. Ii 

Der Bunde;;'lra t 11a. t ~n seiner Si tzung <lLl 4-. 12. 1970 

anläßlich der Behandlung desselben Gesetzes eille gleich-

Die Bundesregierung beehrt sich, zu dj"6f3SIl 1'nt-

a~hließungen nachstehendes mitzuteilen: 
~.- .~. . 

Die Pensionsversicherung der in der Land- und 

Forstwirtschaft selbständig Erwerbstätigen ist hin-

siohtlich ihres Leistungsrechtes am 1. Jänner des laufenden 

Jahres in Kraft getreten. Si .. e bracht<:) eine ei."'.ltscheidende 

Verbesserung in der Al ters- und Hinterblic'oertenversorgung 

der 'bäuerlichen. ,Bevölkerung, da an die Stelle der b:Ls­

'herigen Zuaohuße:lnrichtung, die ledi'glich d.ie Gewährung 

bescheidener Ba,r.leistungen als ZUEchuß zu. den AusgedingEl-

'; , 
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.lel::>tungel1 ermögliebto 9 e1.ue voll'dertlge J?~:;n.:J5_oncv(:;·u.i.c :;::.lL€j 

. 1) . '-)' i 1 , ~l' l' . trat .. 2eae lenslonsvers c~erung wurOB IJr fJ.e 

h:L:r.'tseb,nft mi t dem gle 1. ch,~n lDntvJi c kll.ll1gs fJ f;tl,"nd 'V::~ l'k:r:;;;L'Cl· l• 

3~er auch in der Eenslonsversicherung der 3clbstbndigen 

Gevterbetl'eibend,~m als' das E:cgebnis jahrele,ngeJ' .Bc';:ir:Uhungen 

um Verbesserungen der verschiedensten Art, '\\'1.8 Kl:'SI.::..tZ-' 

(1':.0 l' t "'nan~~"~ '-'hnl"n rr L' " t;;!.. ,J,. v 'v r .). b P Ausgle ichs zulagenrich tsQ.. tz e:r:hijlnJ.:ng 

und PensiollsanpasBung darstellt. Es ist cin6 Pencions-

versicherung 7 zu cler der Buncl in beträ.ch tll eh (:HIl. Um:C':lJ1ß 

durch die D'oe:t.'118.hme der AUBfallhaftung und durch di. e 

Tragung des Aufwandes für die Ausgleichszulagan öffentliche 

M:i.. t'tel zur Ve:cfügung stellt. Da das Gesetz e::cc't; c::c.i. t 

\ wenigen Monaten in Kraft steht, k~nnen auch noch keinerlei 

RUckfJchlUsse bezogen werden, ob die finanßielle GebaruTIß , -
dieser Pensionsva:csicherung tatsächlieh d.ie Entvn:'oklung 

nehmen vd:rd r die bei der Gesetzwerdung Fl.:n:gF.:rnommr:~n vrurde 9 

zumal es slo11 um. einenPersonenkreis hand.el t ~ dC1: ·n(\'l.1 

i.n eine Pensionsversicheru11g einbezogen w1.u:,de" }~;:-i ()c;d.8.rf 

daher un'bedingt elnes g~,:nvtssen Beobachtul'J.gsZf)lt:ccu.mes '1 

in dem sowohl hinsichtlich der Bewährung dl~r g(~EJetzl5.chen 

Bestimmungen in der Praxis als auch h.inslchtli.eh t'1,!')J." 

l~inanziellen AlJ.E!wirkungen dieser Bestimmungen. . ErfaJ:.lI'lmgen 

gesarmnel t werden können~ Der g-egenwärtigeZei trnu1}ct e:r.~ 

. scheint daher nicht geeignet, Leistungsverbesf:Je:t'~.nlg;;:n 

Leistu.n.gfJrechtes beka.nnt· sind. 

J' . 
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•.• :3 .~. 

Abges0~Gn von di~8en allgemein gegen Leistungs-

verbesseru~gen im gegenwärtigen Zeitpunkt gerichteten 

Bedenken darf aber zu der im,besonderen angestrebten 
\ 

Einführung einer zweiten J3emessungsgrundlnge folgendes 

nicht"übersehen werd6n. Die Notwendigkeit einer solohen 

zweiten Bemes8ungagrundlage wird vielfach damit be-

gründet, d.aß der Bauer bei einer frühzeitigen Übergabe 

seine~ Betriebes gezwungen se1 7 sich einen Teil des 

Betriebes zur Bestreitung des Lebensunterhaltes zurilck~ 

zubehalten. Manchmal werde auch ein Betrieb durch Teil-

übergaben anl~ßlich der Heirat der Kinder nach und nach 

verkleinert. In solchen Fällen ergäbe 6ich bc.i. Berücksichtl~· 

gung der derzeitigen Bemessungsgrundlage, n~mlich des 

. durchseh'ni ttlichen 1~i nhei tswertes der letzten zehn Jr:~hre 

vor der Erreichung der Altersgrenze eine Minderung der 

BemessungGgrilndlnc;e und dami t etne niedrigel"8 Pension p 

die durch die Einführung einer z\'lsiten Bemessungsgrundlage 

vermieden werden soll~ Hi~zu ist zu bemerken, daß 

man bei der BeurtEdlung der Notwendig1cei t einer solohen 

lli:~gelung nicht G:Lif3Gchließlich von den bii:3her:Lge:n V[,r·- -

hältnissen ünd Gepflogenhei t~n in der Land-- und Forst-, 

wirtschaft ausgehen darf ~ Da nunmehr auch die Beziehe::r.' 

einer Rente aus ,der Zuschußrentenversicherung Anspruch 

. auf Ausgleichszulage haben, entfäl'lt beispi'elsweise 

'die Notwe·nd1g1c:ei-c 1 · sich bei derüoergabe einen ~I'cil - \. ;. . 

des Betriebes ·zur Bestreitung des Lebeüsunterhal tes 2/\).r"Jck,-

zubehal ten.· 'Elne nacll und nach· erfolgendeVerkl'eine:r:ung 

und Zerspli ·tte:r'ung : der Betrie'be'" e-ewa durch' TeilUber-
I . 

gabe anläß11ch der Heirat der Kinder, darf nicht noch 
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durch gesetzliche No.ßnahDlcn auf dem Gebiet der Sozial-
. 

versicherung begünstigt und gefördert werden, da sie 

den allgemein anerkannten str,ukturpoli tischen Zielen 

~ . >zuwider, läuft. überdies ist· zu beachten, daß die 

Einführung ,iner zweiten Bemessungsgrundlage im Hinblick 

auf die BesfPimmungen des § 12 Abs.5 B ... PVG. zu einer 

Verringerung des Bei,tragsaufkommens führt. Erfahrungs­

gemä.ß erfolgt die Redüzierung der Bewirtschaftung eines 

la.nd(forst)wirtschaftlichen Betriebes häufig durch 

Verpachtungen. Gemäß § 12 Abs.5 B-PVG. ist bei Verpachtung 

einer land(forst)wirtschaftlichen Fläche ein um den 

vollen anteilsmäßigen Ertragswert der verpachteten Fläche 

" verminderter ,Einheitswert der Einreihung in die Ver­

si,cherungsklassen zugrunde zulegen, bei Zupachtungaber 

nur, ein 'um zwei' Dri ttel des Ertrags\'lsrtes der gepach tet8n 

, .• ' Fläche ,erhöhter Einheitswert. Bei Verpachtungen :J:'eduziol"t 

, !, :1 •• sich sohin die Grundlage für die Bemessung der Beiträge 

für den Verpächter um den vollen Einheitswert der 

,:< verpachteten Fläche 9 während o.em Pächter nur zwei TIrt ttel ' 

des Einheitswertes der gepachteten Fläche zugerechnet 

werden. Ein Drittel des Einheitswertes 'der yerpachteten 

" :Flächen geht als Grundlage fUrdia Beitragsbemessung 

,.:.verloren,1tlas zu einem entsprechenden Bei trage,ausfall fUhrt ~ 
. ,.' ",.', .. 

. ' 

;r 

. ;": ",i.,; "i" 

" , 
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-n" 1"· .f'··h . ".J- B ' .1):1.0 Jln..:. u rung e :Lne1' zweJ.. ven eme &Bungsgrund lae;e lcöl1Dte 

also dazu mißbraucht werden, die Beitragsleistung zu 

verrinGern o~~e eine entsprechende Schmälerung der zu 

er\-';artenden Leist-ung in Kauf nehmen zu müsseno 

Darüber hinaus bietet aber die gegenv.'ärtiee Ge­

setzesla.ge bereits einen hinreichenden Schutz gegen 

eine allfällige Minderung der Pension~ Denn Zeiten 

nach der gänzlichen Übergabe des Betriebes zwischen 

der Vollendung des 55. und des 65. Lebensjahres (bei, 

Frauey~ zwischen der Vollendung des 500 und des 60 .. Lebe.ns­

jahres) "bleiben bei der Ermittlung der Bemessungsgrund-

lage außer Betracht, wenn der Übergeber seinen Lebens­

unterhalt überwiegend aus den ihm auf Grund der übergabe 

d~s Betriebes zukommenden laufenden Leistungen.' bestreitet, 

(§ 60 Abs .. 5 Z .. 3 in Verbindung mit '§.61 Abs.2 B-PVG .. )~ 

Die vorstehend "Tiedergegebenen Erwägungen haben 

die BU,ndesregierll.ng veranlaßt , :LID gegenwärtigen Zeit-­

punkt von der Vorbereitung einer Regierungsvorlage 

im Sinne d':H' gegenständlichen E:b:bschließungen des 

Nationalrates, bzw .. dos Bundesratea abZUSEl:18n", 

: 
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